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Die Nutzung von Speiseresten als Futterquelle in der 
Schweinefütterung war in der Schweiz bis Mitte 2011 noch 
weit verbreitet. Die Verfütterung von Küchen- und Speise-
resten birgt aber auch das Risiko einer Übertragung ge-
fährlicher Tierseuchen. Angesichts der enormen Schäden, 
die solche Seuchen in der Vergangenheit verursacht haben, 
verbot die EU die Verfütterung von Speiseresten. Seit dem 
1. Juli 2011 ist dies auch in der Schweiz der Fall.

Vielen Menschen ist nicht klar, dass 
die Verfütterung von Speiseresten an 
Schweine die menschliche und tieri-
sche Gesundheit gefährden kann. 
Das kann zu einem allzu sorglosen 
Umgang mit diesen Materialien füh-
ren. Tatsächlich aber können die so-
genannten «tierischen Nebenproduk-
te» (TNP) eine entscheidende Rolle 
bei der Einschleppung und Verbrei-
tung von Krankheiten und Tierseu-
chen spielen. 
Es stellt sich dabei natürlich zunächst 
die Frage, was überhaupt «tierische 
Nebenprodukte» sind. Ob es sich bei 
einem Produkt tierischen Ursprungs 
(Fleisch, Knochen, Fett, Milch, Eier, 
Honig, Kadaver, Felle, Häute, Stoff-
wechselprodukte, Magen-Darm-Inhalt 
usw.) um ein Lebensmittel oder eben 
ein «tierisches Nebenprodukt» han-
delt, definiert der Bestimmungs-
zweck.

Ein Beispiel: Wird ein Schweinsfilet 
pariert, so werden die Fleischab-
schnitte zu TNP, das Filet selber bleibt 
aber Lebensmittel, denn es soll noch 
einem Gast serviert werden. Nun 
kommt der Teller des Gastes zurück 
in die Küche und es ist noch ein Stück 
Filet übrig, das nun entsorgt wird –  
in diesem Moment wird es vom Le-
bensmittel zum TNP. Aber auch al- 
le Mischprodukte mit Fleischantei- 
len (Schinkengipfeli, Salamisandwich, 
Ravioli usw.) gelten als TNP, wenn 
sie nicht mehr als Lebensmittel für 
den Menschen gedacht sind. 

Wo lauert nun die Gefahr?
Fleisch und andere tierische Produk-
te können Träger von Krankheitser-
regern wie Viren (beispielsweise 
Maul- und Klauenseuche, Klassische 
Schweinepest usw.), Bakterien (Anth-
rax, Salmonellen, Clostridien usw.), 

Parasiten (Bandwurm, Trichinellen, 
Toxoplasmose usw.) oder Prionen 
(BSE) sein. Die allermeisten dieser Er-
reger werden zwar bei der korrekten 
Zubereitung abgetötet, aber in den 
nicht zubereiteten rohen Abschnitten 
und Resten können sie überleben 
und in die Umwelt gelangen, wenn 
sie nicht korrekt entsorgt werden.

Eintragswege
Auf die Frage, wie die Erreger in die 
Schweiz gelangen können, gibt es 
verschiedene Antworten. Einige Bak-
terien wie Salmonellen und Clostri-
dien (unter anderem Erreger des 
Milzbrands) kommen auch bei uns in 
der Erde vor und können so durch 
Tiere aufgenommen werden. Ähnli-
ches gilt für viele Parasiten. Band-
wurmeier können über Gülle auf das 
Futter übertragen werden und 
Schweine können sich an einer Maus 
oder Ratte mit Trichinellen infizieren. 
Eine Infektion mit einem der genann-
ten Erreger kann im Einzelfall zwar 
dramatisch sein, ist in seiner Auswir-
kung auf Wirtschaft und Gesellschaft 
eines Landes oder einer Re gion je-
doch zu vernachlässigen. Sehr viel 
bedeutsamer sind mögliche Ausbrü-
che von klassischen Tierseuchen wie 
der Maul- und Klauenseuche (MKS) 
oder der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP). Diese Krankheiten kommen 
zurzeit in der Schweiz zwar nicht vor; 
sie sind aber nicht allzu weit entfernt 
anzutreffen. Seit Jahren schwelt ein 
MKS-Herd im Bereich Türkei/Bulgari-
en und die ASP breitet sich aktuell in 
Russland und einigen Anrainerstaa-
ten Russlands aus. Werden mit dem 
Reiseverkehr aus diesen Regionen 
Fleisch oder rohe Fleischwaren (bei-
spielsweise Trockenfleisch, Salami) 
importiert bzw. geschmuggelt, kön-
nen die Erreger relativ leicht die 
Schweiz erreichen. Wenn solches 
Fleisch nicht ordnungsgemäss ent-
sorgt wird, können die Seuchener-
reger freigesetzt werden und in Tier-
haltungen gelangen – so geschehen 
2001 in Grossbritannien. 
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Speisereste – Seuchengefahr  
aus dem Abfallkübel

Stapelbehälter für Speisereste
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Entsorgungswege
Die korrekten Entsorgungswege für 
die einzelnen Produkte richten sich 
nach der Kategorie, in die sie einge-
teilt wurden. Für Speisereste der Ka-
tegorie 3 (K3) stehen vier Entsor-
gungswege offen:
1.  Verbrennung in der Kehrichtver-

brennungsanlage (KVA) (klassi-
scher Weg)

2.  Entsorgung im Faulturm einer ARA
3.  Verwertung in einer Vergärungsan-

lage (zunehmend von Bedeutung)
4.  Verwendung als Dünger in der 

Landwirtschaft
Insbesondere bei den letzten bei- 
den Entsorgungswegen sind speziel-
le Hygienisierungsmassnahmen vor-
geschrieben, die eine Verbreitung 
möglicher Tierseuchenerreger wirk-
sam unterbinden sollen. 
Material der Kategorie 1 (K1) darf nur 
durch direkte Verbrennung oder nach  
einer Drucksterilisation und anschlies-
sender Verbrennung resp. anschlies-
sender Gewinnung von Brennstoffen 
für die Verbrennung entsorgt wer-
den. Beim Biodiesel muss beispiels-
weise das Ausgangsmaterial druck-
sterilisiert und der Biodiesel dann in 
einem Motor verbrannt werden. All-
fällige Abfallprodukte aus den oben-
genannten Prozessen müssen eben-
falls verbrannt werden. Material der 
Kategorie 2 (K2) wird entweder wie 
K1 entsorgt oder kann nach einer 
Drucksterilisation 

 h in einer Biogasanlage vergärt wer-
den (spezielle Bedingungen);
 h als Dünger (ausgeschmolzene Fette/
Eiweiss und knochenhaltige Mate-
rialien) eingesetzt werden;
 h für technische  Erzeugnisse verwen-
det werden (ausgeschmolzene Fet-
te).

Weitere Informationen
Das «Merkblatt zur Entsorgung 
von Speiseresten» der Abteilun-
gen für Verbraucherschutz und 
Umwelt kann heruntergeladen 
werden unter www.ag.ch/verbrau-
cherschutz -> Veterinärdienst -> 
Entsorgung Speisereste.

Auswirkungen im Ereignisfall
Ein Ausbruch einer dieser Krankhei-
ten würde massivste Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche Situation der 
Schweiz nach sich ziehen, da der ge-
samte Aussenhandel mit Fleischpro-
dukten unmittelbar und vollständig 
zusammenbrechen würde. Die EU 
und andere Staaten würden ein abso-
lutes Importverbot für Fleisch aus der 
Schweiz verhängen. Um die Ausbrei-
tung der Seuche zu stoppen, wür- 
den Schutz- und Überwachungszo-
nen eingerichtet, in denen jeglicher 
Verkehr und Handel mit Tieren verbo-
ten wäre. Die Ausweitung der Zonen 
bis hin zu einem nationalen «Stand-
Still» wäre mehr als wahrscheinlich. 
Dies hat die nationale MKS-Aus-
bruchs-Übung «NOSOS» diesen Som-
mer gezeigt. Die Viren, welche MKS 
und ASP hervorrufen, können sich 
sehr leicht durch Kontakt, Wasser 
und sogar Wind verbreiten, sodass 
massive Massnahmen zur Eindäm-
mung nötig sind. Die Folgen des Aus-
bruchs der MKS 2001 in England le-
sen sich deshalb auch wie ein End-
zeitszenario: 2030 Fälle mit total 
10’048 betroffenen Betrieben (in den 
Schutzzonen); 4,3 Millionen getötete 
Tiere (80 Prozent Schafe); 7800 Land-
wirte ohne Arbeit (Stand 08/2002); 
150 Suizide von Landwirten; 7 Milliar-
den Schweizer Franken direkte Ver-
luste in der Landwirtschaft und wei-
tere 7,2 Mil liarden Schweizer Franken 
indirekte Verluste (Tourismus).

Verbot der Schweinesuppe 
Aus diesen Gründen hat die EU  
die Verfütterung von Speiseresten 
(Schweinesuppe) an Schweine 2002 
verboten; für Deutschland und Öster-
reich bestanden Übergangsregelun-
gen, die das Verfüttern von Speise-
resten bis 31. Oktober 2006 erlaubten. 
Um die bilateralen Abkommen im 
Veterinärbereich einzuhalten und die 
Schweizer Exportmöglichkeiten nicht 
einzuschränken, musste auch die 
Schweiz die Verfütterung von Speise-
resten verbieten. Nach dem Ablauf 
der 10-jährigen Übergangsfrist wur-
de das entsprechende Verbot in die 
revidierte Verordnung über die Ent-
sorgung von tierischen Nebenpro-
dukten (VTNP) übernommen. Dies 

hatte weitreichende Konsequenzen, 
da neue Entsorgungswege für Spei-
sereste geschaffen werden mussten. 
Hierauf musste sich die Branche erst 
einstellen, um die nicht unerhebli-
chen Mengen bewältigen zu können. 
Die zahlreichen Biogasanlagen unter-
schiedlicher Bauart und Grösse, die 
in den letzten Jahren schweizweit 
entstanden sind, leisten einen gros-
sen Beitrag bei der Entsorgung dieser 
Abfälle.

Strengere Bestimmungen  
für Entsorgungsanlagen
Mit der revidierten VTNP gelten auch 
strengere Bestimmungen für die Ent-
sorgungsanlagen. Grundsätzlich ist 
die Entsorgung tierischer Nebenpro-
dukte meldepflichtig. Darüber hinaus 
besteht für Biogasanlagen und ge-
werbliche Kompostierungsanlagen, 
die Speisereste oder andere tierische 
Nebenprodukte verwerten, eine Be-
willigungspflicht. Diese Bewilligung 
wird vom Kantonstierarzt oder von 
der Kantonstierärztin erteilt. Um eine 
Bewilligung zu erhalten, sind ver-
schiedene Bedingungen einzuhalten, 
die eine Verschleppung von Tierseu-
chenerregern verhindern sollen.

Risikokategorien
Die Entsorgungswege für die ver-
schiedenen Kategorien von TNP sind 
ebenfalls in der VTNP geregelt. 
Grundsätzlich findet eine Unterschei-
dung in drei Kategorien statt, die sich 
am Risiko orientieren, das von dem 
jeweiligen Produkt ausgeht. So gehö-
ren Schlachttierkörper, die mit einer 
für den Menschen gefährlichen Krank-
heit infiziert sind, in die höchste Ka-
tegorie 1. Aber auch bei Rinderhirn 
(BSE-Gefahr) oder Speiseresten aus 
dem grenzüberschreitenden Verkehr 
handelt es sich um K1-Material. In die 
Kategorie 2 fallen zum Beispiel ge-
nussuntaugliche Schlachttierkörper 
oder Fleisch mit Antibiotika-Rück-
ständen. 
Unter die Kategorie 3 (geringstes Ri-
siko) fallen Schlachttierkörper, die 
zwar genusstauglich sind, aber nicht 
als Lebensmittel verwendet werden, 
sowie unter anderem Felle, Pelze und 
Häute von gesunden Tieren und in-
ländische Speisereste.


